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29. November 2019

Bundesarbeitsgericht: Arbeitgeber müssen auf Urlaubsverfall
hinweisen

  

Arbeitgeber müssen Beschäftigte vor dem Verfall des Urlaubsanspruches unmissverständlich darauf
hinweisen, dass der Urlaub bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nehmen ist, da er ansonsten
verfällt (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.02.2019, Az: 9 AZR 541/15).

2018 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass der europarechtlich vorgeschrie-
bene Mindesturlaub von vier Wochen am Jahresende nicht nur deshalb verfallen darf, weil der Arbeit-
nehmer diesen bis dahin nicht beantragt hat. Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung und des darauf
aufbauenden BAG-Urteils ist Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeit-Richtlinie (Richtlinie 2003/88/EG). Danach
müssen die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sicherstellen, dass jeder Arbeitnehmer einen
bezahlten Urlaub von mindestens vier Wochen pro Jahr erhält.

Sieht das Arbeitsrecht eines Mitgliedsstaats, wie in Deutschland, den Verfall des Urlaubs am Jahres-
ende vor, dann muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor in die Lage versetzt haben, seinen Ur-
laub rechtzeitig zu nehmen, und ihn außerdem rechtzeitig über den drohenden Verfall nicht genom-
mener Urlaubstage aufklären, so die Aussage des EuGH.

Entscheidung des EUGH ändert deutsches Urlaubsrecht

Aufgrund dieser Vorgabe des Europäischen Gerichtshofes stand fest, dass § 7 Abs. 3 Sätze 1 bis 3
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) künftig anders als bisher interpretiert bzw. angewendet werden müsse.
Darin heißt es:

„Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des
Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Per-
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son des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss der Urlaub
in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und genommen werden.“

Bisher hatte das Bundesarbeitsgericht hieraus abgeleitet, dass nicht beantragter und folglich nicht
genommener Urlaub automatisch ersatzlos verfällt, wenn das Kalenderjahr abgelaufen ist. In
Übereinstimmung mit den EuGH-Vorgaben gab das Bundesarbeitsgericht nun bekannt, dass dieser,
für den Arbeitnehmer nachteilige, Wegfall von Urlaubsansprüchen künftig nur noch dann eintritt,

„[...] wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen,
und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass der Urlaub andernfalls mit Ablauf des Ur-
laubsjahres oder Übertragungszeitraums erlischt.“

Arbeitgeber trägt Initiativlast

Geändert hat sich die Rechtslage laut dem BAG also in der Hinsicht, dass der Arbeitgeber „die Initia-
tivlast für die Verwirklichung des Urlaubsanspruchs“ trägt. Der Verfall von Urlaub kann also in der
Regel nur noch eintreten, wenn der Arbeitgeber seiner Pflicht nachgekommen ist und den
Arbeitnehmer konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen, bzw. klar und rechtzeitig auf den
ansonsten drohenden Verfall des Urlaubs hingewiesen hat.

Wenn der Arbeitgeber seiner Pflicht, den Arbeitnehmer über den drohenden Wegfall seiner
Urlaubsansprüche zu informieren, nicht nachgekommen ist, bleiben die Ansprüche somit bestehen.
In unserer Kanzlei stehen wir Arbeitnehmern in solchen und ähnlichen arbeitsrechtlichen Fällen
gerne mit einer kostenlosen Erstberatung zur Verfügung.

 
 

  
  

  

Guido Lenné

Rechtsanwalt aus der Anwaltskanzlei Lenné.
Rechtsanwalt Lenné ist auch Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.

Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns. Oder vereinbaren Sie hier online einen Termin für eine
telefonische kostenfreie Erstberatung.

  

https://www.anwalt-leverkusen.de/kanzlei/anwaelte/guido-lenne.html
https://www.anwalt-leverkusen.de/kontakt.html
https://www.anwalt-leverkusen.de/online-terminvergabe.html


Anwaltskanzlei Lenné · Max-Delbrück-Str. 18 · 51377 Leverkusen · Telefon (0214) 909840-0 · Telefax  (0214) 909840-29 · info@anwalt-leverkusen.de · www.anwalt-leverkusen.de
    Standort München · Brienner Straße 44 · 80333 München · Telefon (089) 21552745 · Telefax  (0214) 21552746 · info@anwalt-muenchen.de · www.anwalt-muenchen.de

  

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-mail

Zurück

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anwalt-leverkusen.de%2Faktuelles%2Fdetail%2Fbundesarbeitsgericht-arbeitgeber-muessen-auf-urlaubsverfall-hinweisen.html%3Fpdf%3D18&t=Aktuelles%20%7C%20Anwaltskanzlei%20Lenn%C3%A9
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.anwalt-leverkusen.de%2Faktuelles%2Fdetail%2Fbundesarbeitsgericht-arbeitgeber-muessen-auf-urlaubsverfall-hinweisen.html%3Fpdf%3D18&text=Aktuelles%20%7C%20Anwaltskanzlei%20Lenn%C3%A9
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fwww.anwalt-leverkusen.de%2Faktuelles%2Fdetail%2Fbundesarbeitsgericht-arbeitgeber-muessen-auf-urlaubsverfall-hinweisen.html%3Fpdf%3D18
mailto:?subject=Website%20Empfehlung:%20Aktuelles%20%7C%20Anwaltskanzlei%20Lenn%C3%A9&body=https%3A%2F%2Fwww.anwalt-leverkusen.de%2Faktuelles%2Fdetail%2Fbundesarbeitsgericht-arbeitgeber-muessen-auf-urlaubsverfall-hinweisen.html%3Fpdf%3D18
javascript:history.go(-1)
http://www.tcpdf.org

